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Bundesgesetz, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert wird 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) dankt für die Übermittlung des Entwurfs eines Verbre-

chensopfergesetzes (VOG) und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Die vorgesehenen Änderungen umfassen vor allem 

 

 Entschädigungen nach dem VOG für Personen, die Opfer von Menschenhandel wurden 

und die besonderen Schutz nach § 69a Abs 1 Z 2 NAG haben; 

 Anpassungen an die Judikatur bezüglich Schmerzengeld bei Schockschäden; 

 eine wesentliche Erhöhung der Beträge der Pauschalentschädigungen bei Schmerzen-

geldansprüchen nach schweren Körperverletzungen und Körperverletzungen; 

 vereinfachte Kostenübernahme bei notfallpsychologischen Kriseninterventionen für 

Verbrechensopfer und für Hinterbliebene; 

 Vereinheitlichung von Antragsfristen; 

 Erleichterungen für Verbrechensopfer bei der Hereinbringung von schadenersatzrechtli-

chen Opferansprüchen sowie 

 Vereinheitlichungen von Ansprüchen und Verfahrensvereinfachungen. 

 

Die BAK begrüßt Verbesserungen der Versorgung von Verbrechensopfern, vor allem die 

Anhebung der Pauschalentschädigungen in § 6a VOG, weil der Wunsch nach materiellem 

Schadensausgleich zu den wichtigsten Anliegen von Verbrechensopfern gehört. 

 

In diesem Zusammenhang wird angeregt, die Pauschalentschädigungen auf Opfer von Se-

xualdelikten – unabhängig vom Vorliegen einer Körperverletzung – auszudehnen. 

Unter Verweis darauf, dass Kostenübernahmen für Psychotherapie bei den Krankenversi-

cherungsträgern kontingentiert sind, wird die Ausdehnung der Heilfürsorge für Notfallinter-
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ventionen durch Psychotherapeuten ausdrücklich befürwortet. Außerdem sollte sich die Kos-

tenübernahme im Rahmen der Heilfürsorge nicht nur auf Notfallinterventionen beschränken, 

sondern bei Bedarf auch auf Langzeittherapien ausgedehnt werden. 

 

Im Übrigen bestehen keine Bedenken gegen den Entwurf. 

 

 

 

 

 

Herbert Tumpel      Alice Kundtner 

Präsident      iV des Direktors 

F.d.R.d.A.      F.d.R.d.A. 
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